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1. Teil

Einleitung

A. Ausgangspunkt und Fragestellung

Die vorliegende Arbeit handelt von einer Schnittstellenproblematik. Die Dis-
kussion über das angemessene wechselseitige Verhältnis von Steuerrecht und 
Zivilrecht hat eine lange Geschichte. Sie ist vermutlich sogar ebenso alt wie die 
Unternehmensbesteuerung selbst. Besonderen Einfluss nimmt diese Diskussion 
auf Entscheidungsempfehlungen in der Gestaltungsberatung unter besonderer 
Berücksichtigung gesellschafts- und bilanzrechtlicher sowie ertrag-, umsatz- und 
grunderwerbsteuerlicher Aspekte. Mit diesem Phänomen waren Rechtsanwender 
zu allen Zeiten konfrontiert. Es rührt an grundlegende Fragen der Rechtsordnung, 
Fiskalpolitik und materialen Gerechtigkeit. Aktuell spitzt sich diese sowohl rechts-
dogmatische als auch rechtspolitische Debatte „gefühlt“ besonders zu. Das Steuer-
recht ist nebst dem Kriminalstrafrecht der stärkste und massivste unmittelbare 
Eingriff des Staates in die Grundrechte der Staatsbürger. Es geht um „die beiden 
klassischen Eingriffsfälle der Bestrafung und der Besteuerung“1. 

Generell sollte man meinen, dass der Gesetzgeber, dem Grundsatz der Einheit-
lichkeit der Rechtsordnung folgend, zivilrechtlich geprägte Begriffe auch in die-
sem Sinne im Steuerrecht angewendet wissen will. Dies gilt ebenso und vor allem 
auch für die höchstrichterliche Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte und 
insbesondere des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Die Rechtsprechung stellt 
auf den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung ab und hat diesen bestärkt; die 
Literatur ist dem gefolgt.2 Hiervon ausgehend müssten die im Steuerrecht zur Be-
urteilung stehenden Sachverhalte durch ihre zivilrechtlichen Gestaltungen vorge-
prägt sein. Denn die Steuergesetze sind darauf angelegt, Tatbestände zu erfassen, 
die durch die Teilnahme der Steuerpflichtigen am zivilrechtlichen Rechtsverkehr 
in den Formen und mithilfe der Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts 

	 1	P. Kirchhof, in: FAZ v. 30. 01. 2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/
vermoegenssteuer-warum-sich-der-staat-zurueckhalten-muss-16606868.html?premium=0x7
70c735995048705499dc917009075cf, aufgerufen am 31. 03. 2020.
	 2	BVerfG, Urteil v. 07. 05. 1998, 2 BvR 1991/95 u. 2004/95, NJW 1998, 2341, wonach die 
Einheit der Rechtsordnung i. S. der Widerspruchsfreiheit aus dem Gebot der Rechtssicherheit 
und positiv-rechtlich dem Rechtsstaatsprinzip erwächst, siehe hierzu Riesenhuber, System und 
Prinzipien des Europäischen Vertragsrechts, S. 7 m. w. N.; Ruffert (Vorrang der Verfassung 
und Eigenständigkeit des Privatrechts, S. 42 f.) folgend setzt die Einheit der Rechtsordnung 
voraus, dass „alle Teilbereiche des Rechts auf einen gemeinsamen Urgrund oder aber auch 
auf gemeinsame Grundprinzipien zurückgeführt werden.“
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begründet sind.3 Aber dies ist nicht der Fall: Denn Steuerrecht ist klassisches öf-
fentliches Recht.4 Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat.5 Steuer
recht ist kein Privatrecht. Es ist auch keine bloße Hilfswissenschaft oder Subdis-
ziplin der Wirtschaftswissenschaften.6

Vor diesem Hintergrund ist das Verhältnis zwischen Steuerrecht und Zivilrecht 
dadurch gekennzeichnet, dass das Zivilrecht gegenüber dem Steuerrecht nicht 
vorrangig ist, sondern vielmehr beide Rechtsgebiete gleichrangig nebeneinander-
stehen.7 Infolgedessen entstehen Konflikte immer dort, wo zivilrechtlich geprägte 
Begriffe (Begriffe hier verstanden im Sinne Hegels)8 im Steuerrecht Verwendung 
finden, ohne dass die steuerrechtlichen Normen etwas darüber aussagen, ob der 
zivilrechtlich geprägte Inhalt ohne weitere Besonderheiten auch für das Steuer-
recht Anwendung finden soll.

Im Steuerrecht nimmt die wirtschaftliche Betrachtungsweise, wonach auf den 
tatsächlichen wirtschaftlichen Gehalt eines steuererheblichen Sachverhalts und 
nicht bloß auf dessen formaljuristische Zivilrechtsgestaltung abzustellen ist, eine 
bedeutende Rolle bei der Rechtsanwendung ein. Einerseits soll die wirtschaftli-
che Betrachtungsweise jedenfalls dann zurücktreten, wenn sie im Einzelfall un-
vereinbar mit den (verfassungsrechtlichen, rechtsstaatlichen) Erfordernissen der 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ist. Andererseits darf die wirtschaftliche Be-
trachtungsweise überall dort nicht verdrängt werden, wo Grundsätze mit Verfas-
sungsrang, wie die Gleichheit der Besteuerung, durch eine rechtsformalistische 
Sicht faktisch ausgehöhlt werden könnten.9

Dabei berechtigt die wirtschaftliche Betrachtungsweise nicht zu einer metho-
denfreien Sachverhaltsumdeutung, sehr wohl aber zu wirtschaftlicher Sachver-
haltswürdigung.10 Weder eine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise noch eine 
ausschließlich zivilrechtliche Interpretation der Steuergesetze führt zu steuerrecht-
lich adäquaten Auslegungsergebnissen. Vielmehr ist anhand des Telos der jeweili-
gen Steuerrechtsnorm zu prüfen, ob und inwieweit ein zivilrechtlicher Regelungsge-
halt auch die Rechtsfolge des Steuergesetzes vorgibt. Es handelt sich somit um eine 
normative Methode zur wirtschaftlich geprägten Auslegung von Gesetzesbegrif-
fen.11 Legislativer Ausdruck dieses Grundsatzes ist u. a., aber nicht nur, § 39 AO.12  

	 3	Felix, Einheit der Rechtsordnung, S. 110 ff.
	 4	Albrecht / Küchenhoff, Staatsrecht, S. 18 ff. m. w. N. zu den verschiedenen Abgrenzungs-
theorien.
	 5	Ulpian, Digesten, 1 inst D.1. 1. 2, hier zitiert nach: Rüfner, Rechtsschichten und Rechts-
quellen im Römischen Recht, https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/prof/ZIV008/2011-RPR/
RPR5HZ.pdf, aufgerufen am 31. 03. 2020.
	 6	Breithecker, Einführung in die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, S. 1 f.
	 7	Fischer, in: Hübschmann / Hepp / Spitaler, AO, 256. Lfg. (02/2020), § 39 Rn. 13.
	 8	Hegel, Werke in zwanzig Bänden mit Registerband, Band 6: Wissenschaft der Logik II, S. 254.
	 9	Eibelshäuser, DStR 2002, 1426, 1432.
	 10	Ratschow, in: Blümich, EStG, 150. Lfg. (11/2019), § 2, Rn. 50 f.
	 11	Englisch, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 5 Rn. 71.
	 12	Ratschow, in: Blümich, EStG, 150. Lfg. (11/2019), § 2, Rn. 51.
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Von der Art her vergleichbare Fragestellungen finden sich aber auch in der dyna-
mischen Bilanztheorie, etwa zum Realisationsprinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4  
Hs. 2 HGB. Dabei ist für die handelsbilanzielle Zurechnung von Vermögens-
gegenständen zu fragen, ob dem jeweiligen kaufmännischen Unternehmen am 
Abschlussstichtag das Verfügungsrecht zusteht.13

Eine Besonderheit stellten herkömmlicherweise die Verkehrsteuern dar. Diese 
werden aufgrund der Teilnahme des Steuerpflichtigen am Rechts- und Wirtschafts-
verkehr erhoben. Sie knüpfen dementsprechend an die Übertragung von Gütern 
im Rechtsverkehr, also an einen Leistungsaustausch auf der Grundlage von zivil-
rechtlichen Rechtsgeschäften, an. Die Steuerpflicht knüpft daher gerade bei den 
Verkehrsteuern oftmals an die rein formalrechtlichen Aspekte von Rechtsgeschäf-
ten an. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich der Bereich der Verkehrsteuern nach 
ständiger Rechtsprechung dadurch aus, dass es im Rahmen der steuerrechtlichen 
Beurteilung auf die Zivilrechtslage ankommt und eben nicht darauf, wem nach 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise Vermögen oder Einkommen zuzurechnen ist.14 
Aus diesem Grunde ist es folgerichtig, dass gerade bei den Verkehrsteuern, und 
zwar in sehr viel mehr Fällen als bei den anderen Steuerarten, richterrechtlich die 
Grenzen der wirtschaftlichen Betrachtungsweise durch die Finanzgerichte heraus-
gearbeitet worden sind.15

Zu den Verkehrsteuern gehört als besonders bekanntes Beispiel insbesondere 
die Umsatzsteuer (sog. Mehrwertsteuer). Auch die Grunderwerbsteuer, die im 
Mittelpunkt der nachfolgenden Untersuchung steht, ist eine Verkehrsteuer. Be-
zogen auf das kumulierte Steueraufkommen in der Bundesrepublik Deutschland 
ist die Grunderwerbsteuer finanzwissenschaftlich gesehen zwar eine der weni-
ger ertragreichen Steuerarten. Ihr Anteil beträgt nämlich lediglich 3,7 Prozent 
des Gesamtsteueraufkommens.16 Die Grunderwerbsteuer steht allerdings gemäß 
der Finanzverfassung des Grundgesetzes allein den Bundesländern zu (Art. 106 
Abs. 2 Nr. 3 GG). Sie ist also eine reine Landessteuer. Infolgedessen hat sie für die 
Staatsfinanzierung der einzelnen Bundesländer jeweils eine erhebliche Bedeutung.

Die Gesetzgebungskompetenz für die Bestimmung des Grunderwerbsteuertarifs 
wurde mit Wirkung vom 01. September 2006 auf die Bundesländer übertragen. 
Dies geschah im Rahmen der Gesetzgebung zu der sog. Föderalismusreform I17.  

	 13	Brockmeyer, Die Realisation von Veräußerungserfolgen bei kombinierten Güterabsatz- 
und Güterbeschaffungsgeschäften, S. 187; siehe dazu noch unten Fn. 207, 210 ff.
	 14	BFH, Urteil v. 25. 01. 2017, II R 26/16, BStBl. II 2018, 199; v. 29. 11. 2006, II R 42/05, 
BStBl. II 2007, 319.
	 15	BFH, Urteil v. 25. 01. 2017, II R 26/16, BStBl. II 2018, 199; v. 22. 09. 1982, II R 61/80, 
BStBl. II 1983, 179; v. 10. 11. 1971, II 152/65, BStBl. II 1972, 226; v. 05. 05. 1970, II R 98/69, 
BStBl. II 1970, 757.
	 16	Siehe Statistisches Bundesamt, Steuereinnahmen aus der Grunderwerbsteuer in Deutsch-
land von 2004 bis 2018, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235811/umfrage/einnahmen- 
aus-der-grunderwerbsteuer/, aufgerufen am 31. 03. 2020.
	 17	Föderalismusreform-Begleitgesetz v. 5. 9. 2006, BGBl. I 2006, S. 2098.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235811/umfrage/einnahmen-aus-der-grunderwerbsteuer/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/235811/umfrage/einnahmen-aus-der-grunderwerbsteuer/

